
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SdK-Geschäftsführung 

Hackenstr. 7b 

80331 München 

Tel.: (089) 20 20 846 0 

Fax: (089) 20 20 846 10 

E-Mail: info@sdk.org 

 

Vorsitzender 

Dipl.-Kfm. 

Hansgeorg Martius 

 

Publikationsorgane 

AnlegerPlus 

AnlegerPlus News 

 

Internet 

www.sdk.org 

www.anlegerplus.de 

 

 

 

Konto 

Commerzbank 

Wuppertal 

Nr. 80 75 145 

BLZ 330 403 10 

IBAN: 

DE38330403100807514500 

BIC: 

COBADEFFXXX 

 

Vereinsregister 

München 

Nr. 202533 
 

Steuernummer 

143/221/40542 
 

USt-ID-Nr. 

DE174000297 
 

Gläubiger-ID-Nr. 

DE83ZZZ00000026217 

 

Newsletter 5 
 
Laurel veräußert Markenrechte / Zinszahlung soll geleistet werden 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir möchten Sie heute darüber informieren, dass die Laurèl GmbH am Montag, den 
7. September die Investoren über die Veräußerung  der Nutzungsrechte für die 
Marke "Laurèl" für die Volksrepublik China informiert hat. Der Vertragsabschluss 
erfolgte demnach am 7. September 2015. Die Transaktion steht jedoch laut 
Gesellschaftsangaben noch unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen. 
Die Zahlung des Kaufpreises ist für Mitte November 2015 vorgesehen. Der 
Verkaufspreis beträgt  laut Laurel einen höheren einstelligen Millionen-Euro-
Betrag. 
 
Sanierung wird fortgesetzt – Suche nach einem Investor läuft weiter 
 
Laurel beharrt trotz dieses aus Sicht der SdK erfreulichen Ereignisses unverändert  
auf der Sanierung und dem vorgesehenen Restrukturierungsbeitrag der Inhaber der 
Unternehmensanleihe 2012/2017. Im Gegensatz zu den bisherigen Forderungen ist 
jedoch geplant, die am 16. November 2015 fällige Zinszahlung voll zu erbringen, 
sofern die Veräußerung der Markenrechte für China wie geplant durchgeführt 
werden kann. An der geplanten Laufzeitverlängerung und der Zinsreduktion hält 
Laurel jedoch fest. Um die Anleihegläubiger in die Restrukturierung einzubinden, 
wird auch an der Wahl eines gemeinsamen Vertreters festgehalten. Ferner soll die 
Suche nach Investoren fortgesetzt werden. 
 
SdK: Wahl eines gemeinsamen Vertreters sinnvoll 
 
Aus Sicht der SdK ist die Wahl eines gemeinsamen Vertreters weiterhin sinnvoll. 
Sofern die Veräußerung der Markenrechte erfolgt, und die kommende Zinszahlung 
geleistet werden kann,  besteht aus Sicht der SdK zunächst keinerlei Notwendigkeit, 
eilig einem Restrukturierungsbeitrag zuzustimmen. Bevor eine Zustimmung 
möglich werden könnte, müssten aus Sicht der SdK alle Unklarheiten beseitigt 
werden. So müsste zum Beispiel auch feststehen, ob ein neuer Investor bereit  wäre, 
hier frisches Eigenkapital zur Verfügung zu stellen, und in wie weit vorhandene 
Vermögenswerte als Sicherheit für die Anleiheinhaber zur Verfügung gestellt 
werden könnten.   
 
Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern gerne unter 089 / 2020846-0 oder 
unter info@sdk.org  zur Verfügung.  
 
München, 9. September 2015 
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
 
Hinweis: Die SdK hält Anleihen der Laurel GmbH! 
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